
 Steuer- und Gebührenübersicht der Gemeinde Eichenbühl 
 
 
 

Hebesätze 

 
Grundsteuer A 380 v.H. 
Grundsteuer B 380 v.H. 
Gewerbesteuer 370 v.H. 
 

Eigenanteil der Gemeinde am beitragsfähigen Erschließungsaufwand (§ 4 EBS) 10 v.H. 
 

Wasser und Abwasser 
 

Wasserherstellungsbeitrag im Hauptort Eichenbühl (seit 22.06.2005)  
 Grundstücksfläche (§ 6 Abs. 1 BGS/WAS im Hauptort Eichenbühl) 1,78 €/m² * 
 Geschossfläche (§ 6 Abs. 1 BGS/WAS im Hauptort Eichenbühl) 8,11 €/m² * 
 

Wassergebühren (ab 01.04.2026) 
   

 Grundgebühr (§ 9a BGS/WAS) 
 bis 4,0 m³ 60,00 €/Jahr * 
 bis 10,0 m³ 84,00 €/Jahr * 
 bis 16,0 m³ 132,00 €/Jahr * 
 über 16,0 m³ 192,00 €/Jahr * 
 

 Wasserverbrauchsgebühr 
 Eichenbühl  (§ 10 Abs. 3 BGS/WAS) 6,86 €/m³ * 
 Ortsteile (Lieferung über Zweckverband Erftal, seit 01.01.2025) 5,53 €/m³ 
 

* Die ausgewiesenen Beträge sind Nettobeträge (zzgl. 7% MwSt.) 

 
Kanalherstellungsbeitrag (seit 22.06.2005) 
 Grundstücksfläche (§ 6 BGS/EWS) 2,03 €/m² 
 Geschossfläche (§ 6 BGS/EWS) 10,50 €/m² 
 
 

Kanalbenutzungsgebühr (ab 01.04.2026)   (§ 10 BGS/EWS) 4,74 €/m³ 
 

Hundesteuer 
 

1. Hund (§ 5 Abs. 1) 45,00 €/Jahr 
jeder weitere Hund (§ 5 Abs. 1) 90,00 €/Jahr 
Kampfhund (§ 5 Abs. 2) 600,00 €/Jahr 
 

Kindergärten Eichenbühl und Riedern 
 
Benutzungsgebühren (ab 01.09.2025) 
 

Öffnungszeit Eichenbühl: 07:30 – 16:30 Uhr 
Öffnungszeit Riedern: 07:30 – 14:30 Uhr 
 

durchschnittliche tägliche Buchungszeit Kindergartengebühr in € 
4 Stunden 140,00 

mehr als 4 bis 5 Stunden 160,00 
mehr als 5 bis 6 Stunden 180,00 
mehr als 6 bis 7 Stunden 200,00 
mehr als 7 bis 8 Stunden 220,00 
mehr als 8 bis 9 Stunden 240,00 

 

Wechselnde Buchungszeiten werden auf den Tagesdurchschnitt bei einer 5-Tage-Woche 
umgerechnet. 
Ermäßigung für das zweite und jedes weitere Kind 6,00 €/Monat 
Beteiligung an den Kosten für das Mittagessen 4,50 €/Essen 
Beteiligung an den Fahrtkosten für den Kindergartenbus (pauschal) 35,00 €/Monat 
 

Durch den staatlichen Zuschuss werden die Benutzungsgebühren um 100,- € ermäßigt. 



 

Kinderkrippe Eichenbühl 
 
Benutzungsgebühren (ab 01.09.2025) 
 

Öffnungszeit Eichenbühl:  07:30 – 16:30 Uhr 
 

durchschnittliche tägliche Buchungszeit Kinderkrippengebühr in € 
3 Stunden 170,00 

mehr als 3 bis 4 Stunden 200,00 
mehr als 4 bis 5 Stunden 230,00 
mehr als 5 bis 6 Stunden 260,00 
mehr als 6 bis 7 Stunden 290,00 
mehr als 7 bis 8 Stunden 320,00 
mehr als 8 bis 9 Stunden 350,00 

 

Wechselnde Buchungszeiten werden auf den Tagesdurchschnitt bei einer 5-Tage-Woche 
umgerechnet. 
Ermäßigung für das zweite und jedes weitere Kind 11,00 €/Mon. 
 

 

Friedhofsgebühren 

 
(ab 01.04.2026) 
 

Grabgebühren Nutzungszeit 25 Jahre 
Einzelgrabstätten 2.200,00 € 
Familiengrabstätten 3.500,00 € 
Dreifachgrabstätten 4.800,00 € 

 
 Für Einzel-, Familien- und Dreifachgräber beträgt die Gebühr für die Verlängerung für jedes angefangene 
Jahr des Verlängerungszeitraums 1/25tel der jeweils geltenden Grabgebühr. 
 
 

Grabgebühren Nutzungszeit 15 Jahre 
Urnenerdgrabstätten 1.600,00 € 
Urnenwandgrabstätten 1.900,00 € 
Urnenwiesengrabstätten 1.600,00 € 

 
Für Urnenerd-, Urnenwiesen- und Urnenwandgräber beträgt die Gebühr für die Verlängerung für jedes 
angefangene Jahr des Verlängerungszeitraums 1/15tel der jeweils geltenden Grabgebühr. 
 

  

  

  

  


